
 
 

 
 
Anhang zur Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Andwil 
  
   
   

1 

Anhang zur Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Andwil 

 
 

Grundsätze der Rechnungslegung   2 

Abschreibungssätze  4 

Anlagespiegel Verwaltungsvermögen und passivierte 

Anschlussbeiträge 
5 

Anlagespiegel Finanzvermögen 5 

Beteiligungsspiegel   6 

Eigenkapitalnachweis   7 

Geldflussrechnung   8 

Gestufter Erfolgsausweis   9 

Gewährleistungsspiegel   10 

Rückstellungsspiegel   11 

Finanzkennzahlen 2021   12 

Besoldung der Behördenmitglieder 13 

  

 



 
 

 
 
Anhang zur Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Andwil 
  
   
   

2 

Grundsätze der Rechnungslegung einschliesslich Bilan-
zierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 
Angewendetes Regelwerk 

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) 
und der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) erstellt. Es werden 
die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St.Galler Gemeinden 
angewendet. 

 

Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Grundsätze zur Rechnungslegung richten sich nach Art. 106a Abs. 1 des 

Gemeindegesetzes (sGS 151.2). 

 

Bruttodarstellung 

Aufwände und Erträge, Ausgaben und Einnahmen sowie Aktiven und Passiven werden getrennt 
voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe ausgewiesen. 

 

Fortführung 

Für die Rechnungslegung ist die Fortführung der Tätigkeit der Gemeinden wegleitend. 

 

Periodenabgrenzung 

Aufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. 

 

Vergleichbarkeit 

Die Rechnungen der Gesamtgemeinde und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl unterei-
nander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein. 

 

Stetigkeit 

Die Grundsätze der Rechnungslegung bleiben nach Möglichkeit während eines längeren Zeit-
raums unverändert. 

 

Verständlichkeit 

Die Informationen müssen klar und nachvollziehbar sein. 

 

Wesentlichkeit 
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Sämtliche Informationen im Hinblick auf die Adressaten, die für eine rasche und umfassende 
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen. Nicht 
relevante Informationen sollen ausgelassen werden. 

 

Zuverlässigkeit 

Die Informationen sollen richtig sein und glaubwürdig dargestellt werden (Richtigkeit). Der wirt-
schaftliche Gehalt soll die Abbildung bestimmen (wirtschaftliche Betrachtungsweise).  

Die Informationen sollen willkürfrei und wertfrei dargestellt werden (Vollständigkeit). 

 

Aktivierungsgrenze 

1.  Die Aktivierungsgrenze beträgt gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juni 2018  
CHF 20'000.00, wobei Darlehen und Beteiligungen unabhängig von ihrer Höhe aktiviert werden. 
Alle wertvermehrenden Investitionen über diesem Betrag werden aktiviert und gemäss Ab-
schreibungsfristen abgeschrieben. 

 

2. Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden aktiviert, wenn: 

a) sie einen mehrjährigen öffentlichen Nutzen aufweisen und 

b) ihre Werte verlässlich ermittelt werden können und 

c) ihre Werte über der Aktivierungsgrenze von CHF 20'000.00 liegen und 

d) sie einen wertvermehrenden Charakter aufweisen 

 
 
Abschreibungsgrundsätze 
 
Nach RMSG werden die aktivierten Ausgaben nach der zu erwartenden Nutzungsdauer linear 
abgeschrieben.  

 
Aufgrund der Bestimmungen des RMSG dürfen die Anschlussbeiträge für Wasser und Abwas-
ser ab 2019 nicht mehr direkt der Erfolgsrechnung gutgeschrieben werden, sondern sind über 
die Investitionsrechnung zu passivieren und müssen als «passivierte Anschlussbeiträge» in der 
Bilanz ausgewiesen werden. Diese sind innert 15 Jahren über die Erfolgsrechnung planmässig 
aufzulösen.  

 
Ein Abschreibungsplan im bisherigen Umfang wird nicht mehr publiziert. Die Abschreibungen 
werden in den einzelnen Funktionen verbucht mit folgenden vom Gemeinderat beschlossenen 
Abschreibungssätzen.     
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Abschreibungssätze 
 

Bilanzkontogruppen Anlagekategorie Abschreibungsdauer 

Böden Böden Keine 
Strassen, Verkehrswege Strassen, Verkehrswege 30 Jahre 

Brücken, Kunstbauten (konventionelle 
Bauweise) 

60 Jahre 

 Brücken, Kunstbauten (Leichtbauwei-
se) 

15 Jahre 

Wasserbau Wasserbau 40 Jahre 
Übrige Tiefbauten Übrige Tiefbauten (z.B. Friedhöfe, 

Plätze) 
40 Jahre 

Kanal- und Leitungsnetze 40 Jahre 
Abwasseranlagen, Abfallanlagen (Tief-
bauten) 

40 Jahre 

Hochbauten Gebäude, Hochbauten (konventionelle 
Bauweise) 

30 Jahre 

Gebäude, Hochbauten (Leichtbauwei-
se) 

20 Jahre 

Abwasseranlagen, Abfallanlagen 
(Hochbauten) 

30 Jahre 

Waldungen,  
Alpen 

Waldungen, Alpen Keine 

Mobilien Mobilien 4 Jahre 
Maschinen 4 Jahre 
Fahrzeuge 7 Jahre 
Spezialfahrzeuge 15 Jahre 
Hardware 4 Jahre 

Anlagen im Bau Anlagen im Bau im Verwaltungsvermö-
gen 

Keine 

Übrige Sachanlagen Übrige Sachanlagen Nach erwarteter  
Nutzungsdauer 

Immaterielle Anlagen Software 4 Jahre 
Lizenzen, Nutzungsrechte, Marken-
rechte 

5 Jahre 

Planungskosten 10 Jahre 
übrige immaterielle Anlagen 5 Jahre 

Darlehen Darlehen Keine 
Beteiligungen, Grundkapi-
talien 

Beteiligungen, Grundkapitalien Keine 

Investitionsbeiträge Investitionsbeiträge Gemäss Anlagekategorie des 
finanzierten Objekts 

Passivierte Anschlussbei-
träge 

Passivierte Anschlussbeiträge 15 Jahre 
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Gewährleistungsspiegel 

 
Im Gewährleistungsspiegel werden aufgeführt: 

• die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen die 
Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Bürgschaf-
ten, Garantieverpflichtungen oder Defizitgarantien; 

• weitere Tatbestände mit Eventualcharakter, wenn sie noch nicht als 
Rückstellungen verbucht wurden. 

Keine Verpflichtungen per 31.12.2021 

 

Es bestehen keine Leasingverbindlichkeiten per 31.12.2021 
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Rückstellungsspiegel 
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1) Die Gemeinde hat aktuell keine Verschuldung. Diese Kennzahl ist daher nicht aussagekräftig. 

2) Infolge einmaliger Staatsbeiträge an Investitionen ist diese Kennzahl für das Berichtsjahr nicht aussagekräftig.  

 

1) 

2) 
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Besoldung der Behördenmitglieder 
 

Gemäss Art. 123a und Art. 123b des II. Nachtrags zum Gemeindegesetz ist die Besoldung der 
von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder durch den Rat nach Ablauf des Rech-
nungsjahres im Geschäftsbericht zu veröffentlichen. 

 

Die Besoldung der Behördenmitglieder erfolgte 2021 wie folgt: 

 
Be-
hörde  
a) 

Name Funktion  
a) 

Pensum 
in Pro-
zent 
b) 

 Brutto-
entschädigung  

für Behördentä-
tigkeit c)  

 Spesen-
vergütung 
für Behör-

dentätigkeit  
d)  

 zus. Ent-
schädi-

gung  
e)  

 total jährli-
che Ent-

schädigung  

Rat Thoma Toni Gemeindepräsident 
              
85  

156’381 3’000 
 

159’381 

Rat Wick Markus Gemeinderat   7’657 500   8’157 

Rat Umbricht Regula Gemeinderätin 7’740 500   8’240 

Rat Räss Irene Gemeinderätin 7’446 500 14 7’960 

Rat Signer Cyrill Gemeinderat   7’446 500   7’946 

GPK Sonderegger Ruth Präsidentin GPK 2’070     2’070 

GPK Baumann Marc Mitglied GPK   1’870     1’870 

GPK Eigenmann Mirco Mitglied GPK   2’070     2’070 

GPK Fässler Niklaus Mitglied GPK   1’790     1’790 

GPK Keller Kurt Mitglied GPK   1’730     1’730 

Rat       186’670 5’000 14 191’684 

GPK 
   

9’530 0 0 9’530 

 
a) Betroffen von der Veröffentlichung der Besoldung sind die von der Bürgerschaft gewählten Behördenmitglieder. 
b) Nur bei Anstellung im Montslohn zu erwähnen.    
c) Massgebend ist der Bruttolohn, welcher im Lohnausweis unter Ziff. 8 «Bruttolohn total» ausgewiesen wird.  
d) Diese Angabe bezieht sich auf Ziff. 13 «Spesenvergütungen» des Lohnausweises und enthält nebst effektiven Spesen auch Pauschalespe-

sen sowie Beiträge an die Weiterbildung.    
e) Entschädigungen über Fr. 500.–, die ein Behördenmitglied für seine Tätigkeit in Organen juristischer Personen des öffentlichen oder priva-

ten Rechts erhält, in die es von der Gemeinde direkt oder indirekt abgeordnet wurde, sofern die Entschädigung dem Behördenmitglied und 
nicht der Gemeinde zufliesst. Entschädigungen, welche bereits im Bruttolohn des Lohnausweises berücksichtigt sind, müssen nicht erwähnt 
werden. Zusätzlich werden hier gratis abgegebene Halbtaxabonnemente der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) oder Reka-Check-
Vergünstigungen bis Fr. 600.– jährlich ausgewiesen        

 
 

 

 


